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KURZFASSUNG SCHIEDSRICHTERAUSBILDUNG 

GÜLTIGKEIT DER SCHÜTZENLIZENZEN 
ab 1.1.2008 

 
 
 
Personenkreis: 
ÖBSV-Mitglied; Österreichischer Staatsbürger 
Ausländische ÖBSV-Mitglieder: 3 Jahre ordentlicher Hauptwohnsitz in Österreich 
 
 
B-Schiedsrichterlizenz: 
Nach Teilnahme an einem Ausbildungs-Seminar des ÖBSV für B-Schiedsrichter und nach 
erfolgreich  
abgelegter  Prüfung wird eine B-Schiedsrichterlizenz wird ausgestellt 
 
 
A-Anwärter und die Ausbildung  zum A-Schiedsrichter 
Als B- Schiedsrichter  muss man an zumindest 2 Sternturnieren und 1 Schiedsrichter-
Fortbildungs-Seminar innerhalb eines beliebigen Zeitraumes von 2 Jahren teilgenommen 
haben um sich als A-Anwärter beim ÖBSV-Büro anzumelden.   
Wenn vom Schiedsrichterreferenten akzeptiert, wird eine Schiedsrichter-Lizenz als  A-
Anwärter ausgestellt 
 
Innerhalb einem vom Schiedsrichterreferenten festgelegten Zeitraum hat der A-Anwärter an 
mind. 3 Turnieren mit Stern-Status (davon mind. 1 Feldturnier und 1 Scheibenturnier) 
teilzunehmen. 
Der Kandidat kann eine A-Schiedsrichter seines Vertrauens wählen, der ihm bei der 
Ausbildung zum A-Schiedsrichter unterstützen wird.  
Beobachtungen der A-Anwärter-Einsätze sind im Schiedsrichterbericht separat festzuhalten 
Der Schiedsrichterreferent prüft in diesem Zeitraum die Schiedsrichter-Berichte. 
Eine Prüfung zum A-Schiedsrichter kann bei ÖBSV Meisterschaften oder bei anderen 
größeren Stern- resp Arrowhead Turnieren stattfinden. 
 
Nach erfolgreicher Prüfung wird der Kandidat zum ÖBSV Schiedsrichter ernannt und erhält 
eine A-Schiedsrichterlizenz des ÖBSV. 
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Schiedsrichter-Lizenzen die bis 31.12.2007 ausgestellt wurden haben eine Gültigkeit für  
2008/2009/2010, wenn folgende Bedingungen in den Jahren 2006 und 2007 eingehalten 
wurden: 
                B-Schiedsrichter: 
                 1 Fortbildungsseminar und  
                         mind. 1 Turnier des ÖBSV als Schießleiter oder Schiedsrichter  

   A-Schiedsrichter: 
   1 Fortbildungs-Seminar 
   1 Turnier pro Jahr. (Schießleiterfunktion wird nicht anerkannt) 

 
 

Für 2008 gelten folgende Übergangsbestimmungen: 
Mit 1.1.2008 wird die Liste der ÖBSV - Schiedsrichter auf der Website des ÖBSV 
veröffentlicht. 
 
Jene Schiedsrichter, die in den letzten Jahren nicht die entsprechende Zahl an 
Turniereinsätzen nachweisen können und auch im Jahr 2007 keine Nachschulung besucht 
haben, werden zu einer Nachschulung 2008 verpflichtet. Wird die Nachschulung nicht 
besucht, erlischt die Gültigkeit der Lizenz mit 31.12.2008.  
 
Es ist vorgesehen, im 1. Quartal 2008 eine Nachschulung durchzuführen, welche abhängig 
gemacht wird von der Verfügbarkeit des aktualisierten FITA Regelbuches mit allen 
Regeländerungen seit dem 1.4.2006.  
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